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Evangelische Grundschule Bitterfeld-Wolfen  

SCHULVERTRAG Gastschüler 
 

Zwischen dem 

 
Diakonieverein e.V. Bitterfeld-Wolfen-Gräfenhainichen 

Lützowweg 1 

06766 Bitterfeld-Wolfen 

vertreten durch den Vorstand 

und 

den Personensorgeberechtigten 
 
 

Personensorgeberechtigter 
1: 

 

Vor- und Zuname    

PLZ, Wohnort    

Straße, Hausnummer    

Telefonnummer    

 

Personensorgeberechtigter 
2:  

Vor- und Zuname 

 

 
   

PLZ, Wohnort    

Straße, Hausnummer    

Telefonnummer    

 
FÜR DAS KIND 

Vor- und Zuname 

 

 
   

PLZ, Wohnort    

Straße, Hausnummer    

Geburtsdatum    

 
 

wird ab                                  

folgender Schulvertrag als Gastschüler abgeschlossen. 
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Evangelische Grundschule Bitterfeld-Wolfen  

SCHULVERTRAG Gastschüler 
 

Präambel 

Die Evangelische Grundschule Bitterfeld-Wolfen will als Bekenntnisschule durch die 

Wahrnehmung ihres Erziehungs- und Bildungsauftrages auf der Grundlage eines christlichen Sinn- 

und Werterahmens ihren wichtigen Beitrag zur freiheitlich-demokratischen Gestaltung des 

gesellschaftlichen Lebens leisten. Sie beabsichtigt eine Erziehung und Förderung von Kindern, die 

ihren Platz in der Gesellschaft finden, verantwortungsvoll mitzugestalten und zielorientiert 

weiterzuentwickeln. 

Die Kinder erwerben in unserer Schule Sozial-, Selbst-, Sach- und Methodenkompetenz, um 

ihre Lebenswelt innerhalb und außerhalb der Schule entdecken und begreifen zu können. 

Die Schule steht allen Kindern unabhängig von sozialer, religiöser und ethnischer Herkunft offen. 

Auf Grundlage einer christlichen Werteerziehung sollen alle Kinder mit ihren unterschiedlichen 

Begabungen, Fähigkeiten und Kompetenzen gefördert und gefordert werden. Die Schule steht 

allen Kindern offen, unabhängig von den wirtschaftlichen Verhältnissen ihrer Eltern. 

Die Evangelische Grundschule Bitterfeld-Wolfen ist eine evangelische Bekenntnisschule in Trägerschaft 

des Diakonieverein e.V. Bitterfeld-Wolfen-Gräfenhainichen. Der Unterricht, Veranstaltungen und 

Angebote in der Schule erfolgen im Geiste des Evangelischen Bekenntnisses. 

 
1. Vertragsbeginn und -dauer 

 
Der Schulträger nimmt den Schüler/die Schülerin im Zeitraum vom ___________ bis _________ 

als Gastschüler in der Evangelische Grundschule Bitterfeld-Wolfen des Schulträgers auf, sofern 

er/sie die rechtlichen Voraussetzungen für die Aufnahme erfüllt und die notwendigen Kapazitäten 

vorhanden sind.  

 
2. Gestaltung des Schulbetriebes 

 
2.1.  

Der Schulträger verpflichtet sich, dass oben genannte schulpflichtige Kind in der Evangelischen 

Grundschule Bitterfeld-Wolfen im festgelegten Zeitraum zu unterrichten. 

 

Dem Schulträger obliegt im Rahmen der gesetzlichen und sonstigen Bestimmungen die 

Verantwortung für die Gestaltung des Schulbetriebes, insbesondere für die Festlegung der Lehr-, 

Unterrichts- und Betreuungsmethoden und -inhalte sowie für die Organisation des Unterrichtes 

und der Betreuung in den Pausen. Die Schulkonzeption ist Richtlinie im Bildungsprozess. 

Die an der Evangelischen Grundschule Bitterfeld-Wolfen angestrebten Schulabschlüsse 

entsprechen denjenigen der Regelschulen. Die Pädagogen erziehen und unterrichten das Kind in 

eigener pädagogischer Freiheit und Verantwortung. 

 

Der Schulträger stellt den Vertragspartnern das Schulkonzept, die Schulordnung und 

Schulgeldordnung auf der Homepage des Trägers zur Einsicht zur Verfügung.   

 
2.2 

Die Schulausbildung findet wöchentlich an den Tagen Montag bis Freitag statt. Im Übrigen gelten 

die Bestimmungen des Landes Sachsen-Anhalt zur Regelung der Beschulungszeit. 

Die Evangelische Grundschule Bitterfeld-Wolfen arbeitet als Ganztagsschule mit dem 

kooperativen Schulhort der Diakonie Erziehung und Bildung gGmbH von der Klassenstufe 1 – 6 

zusammen. 
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2.3 

Bei Gastbeschulung von mehr als einer Woche ist für Kinder der Klassenstufe 1-6 der Abschluss eines 

Gast-Betreuungsvertrages für den Hort der Diakonie Erziehung und Bildung gGmbH verpflichtend. 

Hierfür wird mit dem Hort ein separater Gast-Betreuungsvertrag geschlossen, der gesonderten Kosten 

unterliegt.  

 
2.4 

Die Teilnahme am Mittagessen ist verpflichtend. Bei Gastbeschulung von mehr als einer Woche ist für 
die Teilnahme am Mittagessen zwischen dem Dienstleister und den Personensorgeberechtigten ein 
Einzelvertrag abzuschließen. Bei Gastbeschulung von unter einer Woche wird für das Mittagessen mit 
dem Träger eine Ausnahmeregelung getroffen. 

 
2.5 

Ferienzeiten entsprechen der Ferienregelung des Landes Sachsen-Anhalt. Variable Ferientage 

werden jährlich neu festgelegt. 

 
2.6 

Nach Maßgabe der gesetzlichen allgemeinen Schulpflicht (Art. 25/2 Verfassung des Landes Sachsen-

Anhalt; §§ 36ff. Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) sind die Personensorgeberechtigten der 

schulpflichtigen Kinder für den regelmäßigen Schulbesuch des Kindes verantwortlich. 

 
Sie haben dafür zu sorgen, dass das schulpflichtige Kind am Unterricht sowie an den sonstigen 

Veranstaltungen der Schule teilnimmt und seine Pflichten als Schüler/in erfüllt; sie haben die Schüler/ 

die Schülerinnen dafür zweckentsprechend auszustatten. 

 
Eine durch Krankheit bedingte oder anderweitig begründete Abwesenheit des Kindes während der 

Zeit des Unterrichtes ist der Schule unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb eines Werktages, 

unter Angabe von Gründen anzuzeigen. 

 
2.7 

Beeinträchtigt ein Kind die Unterrichtsarbeit oder wird das Verhältnis der Schüler untereinander 

nachhaltig gestört, so kann der Lehrer geeignete Erziehungsmittel und Ordnungsmaßnahmen an- 

wenden. Insbesondere wird auf die jeweils gültige Schulordnung verwiesen. 
 

Wegen der weiteren Voraussetzungen und des Verfahrens gelten § 44 Schulgesetz LSA sowie die 

„Verordnung über Erziehungsmittel und Ordnungsmaßnahmen in der Schule“ (GVBL 1994,782) in 

der jeweils aktuellen Fassung. 
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3. Elternbeitrag 

 
3.1 

Die Höhe des monatlichen Elternbeitrages wird jährlich durch den Vorstand des Schulträgers 

festgelegt. Der Vorstand hört hierzu die Elternvertretung und die Schulleitung und legt über die 

Notwendigkeit des Elternbeitrages Rechenschaft ab. 

 
3.2 

Der Elternbeitrag beträgt derzeit 0,00 Euro pro Gast-Kind bei Gastbeschulung bis eine Woche festgelegt. 
Zusätzlich werden 10,00 Euro Bearbeitungs- und Materialkostenpauschale pro Woche und Kind 
erhoben. Diese sind spätestens bis zum ersten Gasttag des Kindes im Sekretariat in bar zu entrichten. 

 

Bei Beschulung des Kindes als Gastschüler über einen Zeitraum von mehr als einer Woche ist die Höhe 
des Schulgeldes entsprechend Schulgeldordnung zu entrichten.  

 
Im Übrigen sind hinsichtlich der Höhe des Elternbeitrages die jeweils aktuellen Beschlüsse des 

Schulträgers verbindlich. Die vom Schulträger jeweils festgelegte Höhe des Elternbeitrages gilt 

mit Abschluss des Schulvertrages als vertraglich vereinbart. 
 
3.3 

Die Personensorgeberechtigten haften hinsichtlich der zu zahlenden Beiträge als 

Gesamtschuldner. Die Haftung kann bei Volljährigkeit des Schülers/der Schülerin auf diesen 

übergehen.  

 

 
4. Vertragsende 

 
4.1 

Das Schulvertragsverhältnis für Gastschüler endet nach dem in Punkt 1 festgelegten Zeitraum. 

 
4.2 

Der Schulträger kann den Vertrag ohne Einhaltung von Kündigungsfristen kündigen, wenn die 

Schülerin/ der Schüler innerhalb der Unterrichts- Pausen- oder Hortbetreuungszeiten mehrfach 

selbst- oder fremdgefährdendes Verhalten zeigt. 

 
4.3 
Das Recht zur Kündigung aus wichtigen Gründen bleibt hiervon unberührt 
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5. Sonstiges 

 
5.1 

Nebenabreden bestehen nicht. Sonstige Vereinbarungen bedürfen in jedem Fall der Schriftform. 

Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages berühren die Gültigkeit 

der übrigen Bestimmungen nicht. Sie haben nicht die Nichtigkeit oder Unwirksamkeit des gesamten 

Vertrages zur Folge. Die unwirksamen oder nichtigen Bestimmungen sind so umzudeuten, dass 

der mit ihnen beabsichtigte Zweck erreicht wird. 

 
Ist eine Umdeutung nicht möglich, sind die Vertragschließenden verpflichtet, eine Vereinbarung 

zu treffen, die dem vereinbarten Zweck der unwirksamen oder nichtigen Bestimmungen 

möglichst nahekommen. 

 
5.2 

Die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten bestätigen mit ihrer Unterschriftsleistung, ein Exemplar 

dieses Schulvertrages Gastschüler erhalten zu haben. Es bestand ausreichend Gelegenheit 

zur Durchsicht des Schulvertragstextes. 

 
5.3 

Der Schulvertrag besteht aus fünf Seiten. 
 

5.4 

Mit der Unterschrift erkennen alle Personensorgeberechtigten die Schulvertragsbestandteile an. 
 
 
 

 

Bitterfeld-Wolfen, den 
 
 
 
 

Unterschrift Personensorgeberechtigte/r 1 
 
 
 
 

Unterschrift Personensorgeberechtigte/r 2 
 
 
 
 

Unterschrift Träger 

Ulrike Petermann 

Theologischer Vorstand 
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